
SHOW TIME

Herbst- 
messen
Sehenswert von 
West bis Ost.
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Mit News der österreichischen  
Verbände YCA und MSVÖ

SUN  
DECK

Yachting auf höchster Ebene: Die Sanlorenzo SD118 ist  
eines der Kronjuwelen des CANNES YACHTING FESTIVAL.
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RUM RUNNER

1 x durch den 
Panamakanal
Auf Al Capones  
Schmuggelschiff. 

EDLER RIT TER

Nordkapp 
Noblesse 830
Der norwegische 
Daycruiser im Test.

€ 6,90
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Recht  voraus

R uft man einschlägige Por
tale im Internet auf, so ist 
nahezu für jede Geldbörse 

ein passendes Angebot an (Ge-
braucht-)Booten zu finden. Auf 
den ersten Blick erscheinen dabei 
viele Angebote mehr als nur ver-
lockend. Die Krux liegt aber, wie 
bei so vielen Angelegenheiten,  
im Detail. 

Bereits die Frage, aus welchem 
Land der Verkäufer (und damit 
auch das Boot) stammt, kann von 
entscheidender Bedeutung sein, 
wenn sich später herausstellt, dass 
das Boot nicht alles hält, was das 
Verkaufsinserat versprochen hat.

Einer meiner Mandanten ist im 
Internet fündig geworden. Der 
Bootsmarkt in Deutschland ist 
naturgemäß viel größer als jener 
in Österreich. Nicht nur, dass un-
ser Nachbarland zehnmal so viele 
Einwohner hat, dort ist natürlich 
auch die Zahl der Bootsenthusi-
asten entsprechend höher. 

Verkäufer des Bootes war eine 
Privatperson. Das Boot wurde  
vor Ort besichtigt – aufgrund der 
großen Vorfreude meines Man-
danten und der noch winterlichen 
Temperaturen jedoch nur an 
Land. Eine Probefahrt mit einem 
Boot ist naturgemäß ungleich 
aufwändiger als mit einem PKW, 
somit wurde darauf verzichtet.  

Der Traum vom Boot 
Ein Traum, der sich bei vielen (so auch bei mir) bereits in Kindheitstagen entwickelt hat 
und bei manchen bis ins Erwachsenalter anhält. Es ist jedoch ein Traum, der bei der 
Realisierung – Angebote gibt es wieder reichlich – auch schnell zum Albtraum werden kann. 

Ein schriftlicher Kaufvertrag 
wurde aufgesetzt, die Gewährleis-
tung, also die Haftung für Mängel 
zum Zeitpunkt der Übergabe (§§ 
922 ff ABGB), wurde ausgeschlos-
sen. Zwischen zwei Privatpersonen 
ist diese Vereinbarung aus recht
licher Sicht durchaus gültig. Das 
Boot wurde anschließend vom 
Käufer selbst nach Österreich 
überstellt. 

W E L C H E S  L A N D  I N  S I C H T ?

Der Frühling kam und die Erstwas-
serung im neuen Revier, der Do-
nau, stand ins Haus. Schnell stellte 
sich dabei heraus, dass der Zustand 
des Bootes in keiner Weise dem 
entsprach, wie ursprünglich ange-
nommen. Der neue Eigner hat be-
reits davon gehört, dass zuerst mit 
dem Verkäufer Kontakt aufgenom-
men werden sollte, um diesem die 
Möglichkeit einzuräumen, selbst 
die erforderlichen Reparaturen 
durchzuführen bzw. in Auftrag zu 
geben. 

Das Ansinnen meines Mandan-
ten ist jedoch daran gescheitert, 
dass der Verkäufer auf den Ge-
währleistungsausschluss verwiesen 
hat und jegliches Tätigwerden sei-
nerseits ausschloss. Somit bleibt 
nur noch die gerichtliche Geltend-
machung. Diese war im vorliegen-
den Fall keinesfalls aussichtslos, da 

selbst der Ausschluss der Gewähr-
leistung in einem Kaufvertrag nach 
geltender höchstrichterlicher Ent-
scheidung dazu führen kann, dass 
der Verkäufer für Mängel am Boot 
einstehen muss. 

Ein Stolperstein bleibt jedoch 
noch zu beachten. Es handelt sich 
dabei um die Frage, ob der An-
spruch überhaupt vor einem öster-
reichischen Gericht geltend ge-
macht werden kann. Im gegen-
ständlichen Fall wurde das Boot 
von einer Privatperson erworben, 
die in Deutschland lebt. 

Jegliche konsumentenschutz-
rechtlichen Bestimmungen kom-
men somit nicht zur Anwendung, 
da der Verkäufer kein Unterneh-
mer ist (§ 1 KSchG). Es ist daher 
vor einem deutschen Gericht zu 
klagen. Eine Hürde, welche viele 
Käufer davor abschreckt, den Ge-
richtsweg zu beschreiten. 

Ich kann daher nur empfehlen, 
diese Überlegungen in die Frage 
miteinzubeziehen, welches Boot 
tatsächlich erworben werden soll. 
Angebote aus dem Ausland mögen 
durchaus aus finanzieller Sicht in-
teressanter erscheinen, können sich 
jedoch in weiterer Folge als 
schmerzliche (Kosten-)Falle ent-
puppen, wenn der Kauf nicht so 
reibungslos vonstattengeht, wie 
man sich das erträumt. � 
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MICHAEL SEDLACEK
ist Anwalt, Rechts- 
experte und Skipper mit 
Sitz in Lilienfeld und  
St. Pölten.  
è www.anwaltskanzlei- 
       sedlacek.at


